
2) Gesetz betreffend Ermächtigung der Regierung zum

Erlaß der Vorschriften, die zur Sicherung des

Wirtschaftslebens erforderlich sind

31. Dezember 1931. (Finlands Författingssamling 1931 Nr. 386)

Der Präsident der Republik kann, wenn der Reichstag nicht ver-

sammelt ist, nach Anhörung der Bankbevollmächtigten der Bank von

Finnland auf dem Gebiet des Geld- und Kreditwesens, der öffentlichen

Ausgaben und des Außenhandels die Vorschriften erlassen, die zur

Sicherung des ungestörten Ablaufs des wirtschaftlichen Lebens während

des durch die internationale Wirtschaftskrise hezvorgerufenen Aus-

nahmezustands erforderlich sind.

2.

Die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen, sind un-

mittelbar dem Präsidenten des Reichstags bekannt zu machen, der sie
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dem Reichstag zur Kenntnis bringt, sobald er versammelt ist, Sie sind
auf Beschluß des Reichtsags aufzuheben.

§ 3.
Dieses Gesetz gilt bis Ende März 1932; mit diesem Zeitpunkt treten

auch die auf Grund desselben erlassenen Verordnungen spätestens außer
Kraft.
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